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RS OGH 1956/10/30 7Ob523/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1956

Norm

ABGB §918 IVa

ABGB §1052

ABGB §1063

KO §21

ZPO §14 Bd

Rechtssatz

Ist der Eigentumsvorbehalt beiden Käufern gegenüber wirksam, muß auch der Rücktritt vom Vertrag, um die

Rückstellung der Sachen zu erlangen, nicht nur einem, sondern beiden Käufern erklärt werden. Beide Käufer bilden

eine notwendige Streitgenossenschaft.
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